
Gesetzliche Regelungen zur Bereifung
Im Winter quer durch Europa unterwegs

Land Winterreifen Schneeketten
Belgien Winterreifenpflicht 1.10.-30.4., •	

mind. 1,6 mm Profiltiefe, M+S Reifen 
erlaubt  

Verwendung nur auf schnee- •	
und eisbedeckten Straßen

Bulgarien Winterreifenpflicht von November bis •	
März, mind. 1,6 mm Profiltiefe 

Verwendung wird durch •	
Verkehrsschild bei entspre-
chender Wetterlage  
angeordnet
Tempolimit: 50 km/h•	

Dänemark Winterreifenpflicht für in Dänemark •	
zugelassene Fahrzeuge, gilt nicht für 
im Ausland zugelassene Fahrzeuge

Verwendung kann bei ent-•	
sprechender Wetterlage 
erforderlich werden

Deutschland seit 4.12.2010 verpflichtend M+S-•	
Reifen bei Glatteis, Schneeglätte und 
Schneematsch
ein bestimmter Zeitraum ist nicht •	
festgelegt

Verwendung wird in bergigen •	
Gebieten durch Straßen-
schilder angezeigt
Tempolimit: 50 km/h•	

Estland Winterreifenpflicht 1.12. - 31.3.•	
Radialreifen mit mind. 3 mm Profil-•	
tiefe

Verwendung nur auf schnee-•	
bedeckten Straßen zulässig

Finnland Winterreifenpflicht 1.12. - 28.2., •	
auch für im Ausland zugelassene 
Fahrzeuge
mind. 3 mm Profiltiefe•	

Verwendung soweit es bei •	
Wetterbedingungen erforder-
lich ist
Straßen sollen nicht beschä-•	
digt werden

Frankreich keine generelle Winterreifenpflicht•	
kann in Gebirgen durch Straßen-•	
schilder angeordnet werden

Verwendung kann auf schnee-•	
bedeckten Straßen durch 
Schilder angeordnet werden
die Straße soll nicht  •	
beschädigt werden

Griechenland keine generelle Winterreifenpflicht•	 Verwendung nur bei schnee- •	
oder eisbedeckter Straße
Tempolimit: 50 km/h•	

Großbritannien keine generelle Winterreifenpflicht•	 Verwendung nur auf schnee-•	
bedeckten Straßen

Irland keine generelle Winterreifenpflicht•	 sind verboten•	
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Land Winterreifen Schneeketten
Italien Verwendung bei entsprechenden •	

Wetterbedingungen
im Aosta-Tal gilt eine Pflicht vom •	
15.10. - 15.04. und in der Provinz 
Mailand vom 15.11.-31.3, mind. 1,6 
mm Profiltiefe

Verwendung kann durch •	
Schilder angeordnet werden
Tempolimit: 50 km/h•	

Kroatien keine generelle Winterreifenpflicht•	
es wird empfohlen zwischen Novem-•	
ber und April Winterreifen 
mitzuführen

müssen im Fahrzeug mitge-•	
führt werden 
Pflicht in den Regionen Lika •	
und Gorski Kotar

Lettland Winterreifenpflicht 1.12. - 1.3. für •	
Fahrzeuge bis 3,5 t
mind. 3 mm Profiltiefe•	

Verwendung nur auf schnee-•	
bedeckten Straßen

Litauen Winterreifenpflicht 1.11. - 1.4.•	 Verwendung nur auf schnee-•	
bedeckten Straßen

Luxemburg keine generelle Winterreifenpflicht•	 Verwendung bei schnee- oder •	
eisbedeckten Straßen erlaubt

Montenegro keine generelle Winterreifenpflicht•	 notwendig bei entspre-•	
chenden Wetterbedingungen

Niederlande keine generelle Winterreifenpflicht•	 sind verboten•	

Norwegen Winterreifen werden empfohlen mit •	
einer Profiltiefe von 3 mm

Fahrzeuge über 3,5 t müs-•	
sen im Winter Schneeketten 
mitführen
gegebenenfalls kann sonst •	
die Einreise verweigert werden

Österreich Winterreifenpflicht 1.11. - 15.4., •	
auch für im Ausland zugelassene 
Fahrzeuge
bei Verstoß kommt es zu Strafen•	
mind. 4 mm Profiltiefe•	

Verwendungpflicht von  •	
1.11. - 15.4. bei Kw und Lkw 
bis 3,5 t
Mitführpflicht von 1.11. - •	
15.4. bei Lkw über 3,5 t

Polen keine generelle Winterreifenpflicht•	 Verwendung nur auf schnee- •	
oder eisbedeckten Straßen

Portugal keine generelle Winterreifenpflicht•	 Verwendung nur auf schnee- •	
oder eisbedeckten Starßen

Rumänien keine generelle Winterreifenpflicht•	 Verwendung ist für Bergregi-•	
onen empfohlen

Schweden Winterreifenpflicht 1.12. - 31.3. für •	
Fahrzeuge bis 3,5 t
Winterreifenpflicht auch bei Anhän-•	
gern
mind. 3 mm Profiltiefe•	

Verwendung, wenn es durch •	
Wetterbedingungen notwen-
dig erscheint



Land Winterreifen Schneeketten

Schweiz Winterreifen werden im Winter  •	
empfohlen
bei Unfällen im Winter ohne Winter-•	
reifen kann es zu Strafen kommen

Verwendung wird durch  •	
Straßenschilder angeordnet

Serbien Winterreifenpflicht 1.11. - 1.4.•	
mind. 4 mm Profiltiefe•	

Verwendung wird mit Straßen-•	
schildern gekennzeichnet

Slowakei Winterreifenpflicht für Fahrzeuge un-•	
ter 3,5 t bei winterlichen Verhältnissen
bei Fahrzeugen über 3,5 t besteht •	
zwischen 15.11. - 31.3. Winterreifen-
pflicht

Verwendung nur bei schnee- •	
oder eisbedeckten Straßen 
erlaubt

Slowenien Winterreifenpflicht 15.11. - 15.3.•	
mind. 3 mm Profiltiefe•	

Verwendung nur bei winter-•	
lichen Straßenverhältnissen
Ersatzweise können Schnee-•	
ketten auch mit Somerreifen 
als Winterreifen verwendet 
werden

Spanien keine generelle Winterreifenpflicht•	 Verwendung nur auf schnee-•	
bedeckten Straßen

Tschechien Winterreifenpflicht 1.11-30.4. für •	
Fahrzeuge bis 3,5 t auf bestimmten 
Straßen 

Verwendung nur auf schnee-•	
bedeckter Straße erlaubt
Tempolimit: 50 km/h•	

Türkei keine generelle Winterreifenpflicht•	 Verwendung nur auf schnee-•	
bedeckten Starßen

Ungarn keine generelle Winterreifenpflicht•	
kann unter bestimmten Witterungsver-•	
hältnissen verlangt werden

Verwendung kann bei be-•	
stimmten Witterungsverhält-
nissen verlangt werden
Tempolimit: 50 km/h•	
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